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A. Einleitung

I. Problemstellung

Das Einkommensteuergesetz enthält drei Normen, die Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens der Besteuerung unterwerfen.  
§ 17 EStG1 erfasst Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaft zu mindestens 1 Prozent beteiligt war. § 20 Abs. 2 erfasst Veräußerungs-
gewinne bei Kapitalanlagen, deren Erträge § 20 Abs. 1 unterfallen, insbesondere bei 
Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) und Kapitalforderungen 
(§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7). Soweit sowohl die Voraussetzungen von § 17 als auch von 
§ 20 Abs. 2 vorliegen, hat § 17 Vorrang, § 20 Abs. 8 Satz 1. Nach § 22 Nr. 2 i. V. m. 
§ 23 sind Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und anderen Wirtschaftsgütern (§ 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2) steuerbar, wenn bestimmte Veräußerungsfristen nicht überschritten 
werden. Bei Wirtschaftsgütern i. S. d. § 23 werden Veräußerungsgewinne auch er-
fasst, wenn die Veräußerung vor dem Erwerb erfolgt (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3).  
§ 23 ist gegenüber § 17 und § 20 Abs. 2 subsidiär, § 23 Abs. 2.

§ 17 Abs. 2 Satz 6, § 20 Abs. 6 Satz 4 und § 23 Abs. 3 Satz 7, 8 bestätigen, dass 
auch Verluste aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens 
einkommensteuerrechtlich bedeutsam sind. Erwirbt etwa ein Steuerpflichtiger für 
1.000 Euro eine Aktie, die er im Privatvermögen hält, und veräußert er diese vor 
einer drohenden Insolvenz der Aktiengesellschaft für lediglich 1 Euro, erleidet er 
einen steuerbaren Veräußerungsverlust i. H. v. 999 Euro, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
Abs. 4 Satz 1.2 Diesen Verlust kann der Steuerpflichtige in den Grenzen von § 20 
Abs. 6 Satz 43 mit positiven Einkünften verrechnen. Ein steuerbarer Verlust liegt 
beispielsweise auch vor, wenn ein Steuerpflichtiger für 5.000 Euro ein Gemälde 
erwirbt, das er im Privatvermögen hält, und dieses nach einem halben Jahr wegen 
eines hohen Wertverlusts für lediglich 1 Euro veräußert. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 entsteht ein steuerbarer Verlust i. H. v. 4.999 Euro,4 den der 

 1 Nachfolgende Paragraphen ohne Gesetzesnennung bezeichnen Vorschriften des Einkom-
mensteuergesetzes.
 2 Bei diesem Beispiel wird unterstellt, dass der Steuerpflichtige nicht i. S. d. § 17 an der Ge-
sellschaft beteiligt war. Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit 
dem Veräußerungsgeschäft stehen, bleiben im Beispiel außer Betracht.
 3 Zu dessen verfassungsrechtlicher Beurteilung vgl. BFH v. 17. 11. 2020 – VIII R 11/18, 
BStBl II 2021, 562 = BFHE 271, 399.
 4 Werbungskosten bleiben im Beispiel außer Betracht.
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Steuerpflichtige in den Grenzen von § 23 Abs. 3 Satz 7, 8 mit positiven Einkünf-
ten verrechnen kann.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Frage, ob § 17, § 20 Abs. 2 und § 23 
auch Verluste aus dem „Untergang“ von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens 
erfassen. Das Einkommensteuergesetz kennt den Begriff des Untergangs eines 
Wirtschaftsguts nicht. Der Begriff wird aber sowohl in der Rechtsprechung5 als 
auch in der Literatur6 verwendet. Gleichwohl existiert bislang keine Definition für 
den Untergang eines Wirtschaftsguts. Der nachfolgenden Untersuchung soll daher 
folgende Definition zugrunde gelegt werden: Ein Wirtschaftsgut eines Steuerpflich-
tigen geht unter, wenn er den Verlust oder das Wertloswerden des Wirtschaftsguts 
erleidet, ohne eine Gegenleistung zu erhalten und ohne es auf eine andere Person 
zu übertragen (Rechtsträgerwechsel).7 Eine Aktie geht beispielsweise unter, wenn 
sie dem Aktionär entzogen wird, nachdem die Aktiengesellschaft insolvenzbedingt 
aufgelöst wurde. Ein Gemälde geht zum Beispiel unter, wenn es durch einen Brand 
vernichtet oder gestohlen wird.

II. Gang der Untersuchung

Zur Beantwortung der Frage, ob beim Untergang von Wirtschaftsgütern des 
Privatvermögens ein steuerbarer Veräußerungsverlust entsteht, wird zunächst die 
steuerliche Erfassung von Wertveränderungen des Vermögens durch das Einkom-
mensteuergesetz dargestellt (B.). Hierzu werden steuertheoretische und rechts-
historische Grundlagen erläutert, um anschließend darzulegen, unter welchen 
Voraussetzungen das geltende Einkommensteuerrecht Wertveränderungen im Be-
triebsvermögen und im Privatvermögen erfasst. Dadurch soll der rechtliche Rah-
men für die Untersuchung herausgearbeitet und insbesondere aufgezeigt werden, 
weshalb für die Frage der Steuerbarkeit von Verlusten aus dem Untergang priva-
ter Wirtschaftsgüter die in § 17, § 20 Abs. 2 und § 23 geregelten Veräußerungstat-
bestände betrachtet werden.

Im Anschluss wird der Frage nachgegangen, ob infolge des Untergangs eines 
Wirtschaftsguts des Privatvermögens ein steuerbarer Verlust entsteht (C.). Dafür 
werden § 17, § 20 Abs. 2 und § 23 näher in den Blick genommen. Nach einer Dar-
stellung der rechtshistorischen Entwicklung der Normen wird untersucht, ob die 

 5 Vgl. etwa BFH v. 3. 12. 2019 – VIII R 34/16, BStBl II 2020, 836 = BFHE 267, 232 (juris 
Rn. 15, 20, 23, 24, 25); v. 17. 11. 2020 – VIII R 20/18, BStBl II 2021, 378 = BFHE 271, 233 
(juris Rn. 21, 23, 26, 27, 29).
 6 Vgl. etwa Jochum, in: Kirchhof / Söhn / Mellinghoff, § 20 Rn. D/9 14; Moritz / Strohm, in: 
Frotscher / Geurts, § 20 Rn. 268; Levedag, HFR 2020, 613; Aigner, jM 2015, 119 (120); Hierl, 
Kapitalvermögensverluste, S. 214.
 7 Vgl. Levedag, HFR 2020, 613, der hinsichtlich des Untergangs von Aktien von einem Vor-
gang spricht, bei welchem dem Aktionär keine Gegenleistung gezahlt wird und bei dem kein 
Rechtsträgerwechsel stattfindet.
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Veräußerungs- und veräußerungsgleichen Tatbestände von § 17, § 20 Abs. 2 und 
§ 23 den Untergang von Wirtschaftsgütern ihrem Wortlaut nach erfassen. Soweit 
dies nicht der Fall ist, wird weiter geklärt, ob die Verluste aus dem Untergang von 
Wirtschaftsgütern in analoger Anwendung der Vorschriften steuerbar sind. Sodann 
wird auf die Entstehung, Ermittlung und Verrechnung der Verluste eingegangen. 
Die steuerliche Erfassung von Verlusten aus dem Untergang von Wirtschaftsgütern 
durch § 17, § 20 Abs. 2 und § 23 wird schließlich jeweils anhand eines Beispiels 
veranschaulicht.

Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Untersuchung (D.).


